


K.O.-Tropfen....

· werden unbemerkt z.B. ins Getränk gemischt,
um einen anderen Menschen willen- und hilflos zu machen, 
zu berauben oder zu vergewaltigen

· sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral

· verursachen Schwindel und Übelkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit
(„Filmriss“)

Zum Schutz kann es wichtig sein....

· auf das eigene Getränk zu achten und es im Zweifel nicht zu trinken

· bei plötzlicher Übelkeit, Schwindel, Unwohlsein andere Personen
anzusprechen (z.B. Freunde, Personal...)

· mit Freundinnen oder guten Bekannten den Ort zu verlassen 
aber nie mit Fremden

· sich bei einem Verdacht, unter K.O.-Tropfen vergewaltigt worden 
zu sein, möglichst schnell an die Polizei, an einen Arzt/ eine Ärztin
oder an eine Beratungsstelle zu wenden
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Information und Hilfe 

Helpline Schleswig-Holstein  0700 - 999 11 444 (6,2 Cent aus dem Festnetz)

Frauennotrufe im Landesverband Frauenberatung e.V. 
www.frauenberatung-sh.de

Werbepostkarten
Tel.: (0431) 8 54 09
Verkauf untersagt

www.take-a-card.de
Copyright · 1409


